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§ 11 KV Anrechenbarkeit des
Beitrags von Elektrizität aus

erneuerbaren Energiequellen
 KV - Kraftstoffverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2022

1. (1)Der erneuerbare Anteil von elektrischem Strom, der durch Letztverbraucherinnen oder Letztverbraucher

nachweislich im Verpflichtungsjahr als Antrieb für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge im Bundesgebiet geladen

wurde und von Begünstigten gemäß § 2 Z 36 stammt, kann einmalig auf die Verpflichtungen nach den §§ 5

und/oder 7 angerechnet werden. Die entsprechenden spezifischen österreichischen Treibhausgasemissionswerte

für elektrischen Strom werden jährlich auf der Homepage der Umweltbundesamt GmbH veröffentlicht.

2. (2)Anträge zur Anrechnung von Strommengen bei der Umweltbundesamt GmbH sind durch Antragsberechtigte

für Strommengen zu stellen. Die Mindestmenge an elektrischem Strom, die zur Anrechnung gebracht werden

kann, beträgt 100 000 kWh im spezifischen Berichtsjahr.

3. (3)Begünstigte können einmal jährlich per Vertrag mit einer Antragsberechtigten oder einem Antragsberechtigten

für den Geltungszeitraum von maximal einem Verpflichtungsjahr, zum Zwecke der Anrechenbarkeit dieser

Strommenge, die Einreichung gemäß Abs. 8 ihrer, an elektrisch betriebenen Fahrzeuge abgegebene

Strommengen, vereinbaren.

4. (4)Für nachweislich zuordenbare elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge (§ 2 Z 36 lit. b) haben die

Antragsberechtigten für Strommengen Folgendes sicherzustellen:

1. 1.Kopien der Zulassungsscheine der elektrisch betriebenen Kraftfahrzeuge der Begünstigten haben den

Antragsberechtigten vorzuliegen;

2. 2.die Antragsberechtigten haben sicherzustellen, dass bei Ummeldung des elektrisch betriebenen

Kraftfahrzeugs auf eine andere Begünstigte oder einen anderen Begünstigten oder bei Abmeldung des

Kraftfahrzeugs, die Antragsberechtigte oder den Antragsberechtigten umgehend informiert werden.

5. (5)Von den Antragsberechtigten für Strommengen sind für alle gemäß Abs. 8 eingereichten Strommengen, ab

dem Zeitpunkt der Einreichung der Daten gemäß Abs. 8, die zu Grunde liegenden Daten der Einreichung der

Strommengen in einer Datenbank für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren und im Fall einer Kontrolle

gemäß § 18 zugänglich zu machen.

6. (6)Als Anteil an erneuerbarer Elektrizität für die Anrechnung gemäß Abs. 1 wird dabei der durchschnittliche Anteil

von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen von im Bundesgebiet bereitgestelltem elektrischen Strom,

gemessen zwei Jahre vor dem Verpflichtungsjahr, herangezogen.

7. (7)Abweichend von Abs. 6, kann Elektrizität unter folgenden Voraussetzungen in vollem Umfang als erneuerbare

Elektrizität angerechnet werden:

1. 1.Die Elektrizität hat aus einer direkten Verbindung mit einer erneuerbaren Elektrizität erzeugenden Anlage

zu stammen;

2. 2.die Stromerzeugung darf weder unmittelbar noch mittelbar an ein Stromnetz angeschlossen sein;
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3. 3.die Leistung der Anlage hat mindestens fünf Kilowattpeak aufzuweisen;

4. 4.die Strommenge muss nachweislich gemessen für den Antrieb von Kraftfahrzeugen bereitgestellt werden,

8. (8)Soll der erneuerbare Anteil von Strom, der nachweislich im Verpflichtungsjahr gemäß Abs. 1 eingesetzt wurde

und auf die Verpflichtungen nach § 5 und § 7 angerechnet werden, so sind im Zeitraum vom 1. Jänner bis zum

1. März des dem Verpflichtungsjahr folgenden Kalenderjahres von der Antragsberechtigten oder vom

Antragsberechtigten für Strommengen einmal ein Antrag in elektronischer Form nach dem von der

Umweltbundesamt GmbH veröffentlichten Muster an die Umweltbundesamt GmbH zu übermitteln, welcher

insbesondere folgende Daten enthält:

1. 1.Für Strommengen, die an öffentlich zugänglichen Ladepunkten abgegeben wurden, sind von den

Antragsberechtigten Angaben zu übermitteln:

1. a)zur eindeutigen Identifizierung des öffentlich zugänglichen Ladepunktes das alphanumerische

Identifikationszeichen gemäß § 4a Abs. 2 des Bundesgesetzes zur Festlegung einheitlicher Standards

beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe BGBl. I Nr. 38/2018 idF BGBl. I Nr. 150/2021;

2. b)die Adresse des Ladepunktes;

3. c)der Zeitraum, in dem die eingereichte Strommenge an elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge

abgegeben wurde und

4. d)für gemessene Strommengen, die durch nachvollziehbare Aufzeichnungen dokumentierte an die

Elektrofahrzeuge abgegebene energetische Menge an elektrischem Strom.

2. 2.Für Strommengen, die an nicht-öffentlichen Ladepunkten abgegeben wurde, sind folgende Angaben zu

übermitteln:

1. a)Die Fahrzeugidentifikationsnummern,

2. b)die Adresse des Ladepunktes, an dem die Fahrzeuge überwiegend geladen werden,

3. c)der Zeitraum, in dem die eingereichte Strommenge an elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge

abgegeben wurde und

4. d)für gemessene Strommengen, die durch nachvollziehbare Aufzeichnungen dokumentierte an

elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge abgegebene energetische Menge an elektrischem Strom. Kann die

abgegebene energetische Menge an elektrischem Strom für die Ladung von elektrisch betriebenen

Kraftfahrzeugen am Ladepunkt nicht gemessen und nicht gemäß lit. b nachvollziehbar überprüfbar

aufgezeichnet werden, so wird pro zweispurigem, vollelektrisch betriebenem Kraftfahrzeug ein

pauschal anrechenbarer Betrag von 1.500 kWh pro Jahr angenommen oder ein entsprechend dem

Zulassungsdatum des Fahrzeugs reduzierter aliquoter Anteil.

3. 3.Für Strommengen, die an halböffentlichen Ladepunkten abgegeben wurden, sind folgende Angaben zu

übermitteln:

1. a)Unterlagen zur eindeutigen Identifizierung des halböffentlichen Ladepunktes insbesondere die

Ladepunktnummer;

2. b)die Adresse der Ladepunkte;

3. c)der Zeitraum, in dem die eingereichte Strommenge an elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge

abgegeben wurde und

4. d)für gemessene Strommengen, die durch nachvollziehbare Aufzeichnungen dokumentierte an die

Elektrofahrzeuge abgegebene gemessene energetische Menge an elektrischem Strom.

4. 4.Die Daten gemäß Z 1, 2 und 3 sind getrennt nach den von der Umweltbundesamt GmbH veröffentlichten

Muster zu übermitteln.

5. 5.Soll der Anteil an Elektrizität aus einer Stromerzeugung, die weder unmittelbar noch mittelbar an ein

Stromnetz angeschlossen ist, in vollem Umfang als erneuerbare Elektrizität angerechnet werden, so sind

folgende Angaben zu übermitteln:

1. a)Ein eindeutiger Nachweis über die direkte Verbindung des Ladepunktes mit einer erneuerbaren

Elektrizität erzeugenden Anlage die weder unmittelbar noch mittelbar an ein Stromnetz angeschlossen

ist,

2. b)der Standort der Anlage und

3. c)eine technische Beschreibung der Stromerzeugungsanlage und der Verbindung zur Ladestation.

9. (8a)Stellt die Umweltbundesamt GmbH einen Mangel in einem Antrag nach Abs. 8 fest, so kann sie der oder dem
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Antragsberechtigten für Strommengen die Behebung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist mit der

Wirkung auftragen, dass der Antrag nach fruchtlosem Ablauf der Frist von der Bundesministerin für Klimaschutz,

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zurückgewiesen wird.

10. (8b)Stellt die Umweltbundesamt GmbH Mehrfachübertragungen von Begünstigten auf Antragsberechtigte oder

mehrfache Beantragungen gleicher Strommengen fest, so hat die Behebung dieses Mangels von der

Umweltbundesamt GmbH nach Abs. 8a zu erfolgen. Sollte die festgestellte Mehrfachübertragung nach Ablauf der

Frist weiter bestehen, wird die einschlägige Menge so aufgeteilt, dass jeder und jedem Antragsberechtigten für

Strommengen, die oder der von der Mehrfachübertragung betroffen ist, ein gleicher Anteil der einschlägigen

Strommenge zugerechnet wird.

11. (9)Die Umweltbundesamt GmbH stellt nach positiver Prüfung der übermittelten Unterlagen für die

nachvollziehbar abgegebene Menge an aus erneuerbarer Energie erzeugtem elektrischen Strom und die damit

verbundenen Lebenszyklustreibhausgasemissionen eine Bescheinigung aus, die in Summe oder in Teilen an nach

den §§ 5 und 7 Verpflichteten auf die entsprechenden Ziele gemäß § 7a nach dem von der Umweltbundesamt

GmbH veröffentlichten Muster angerechnet werden kann. Die Umweltbundesamt GmbH übermittelt die Daten

der positiv geprüften Anträge gesammelt an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,

Innovation und Technologie. Die anrechenbare Menge an aus erneuerbarer Energie erzeugtem elektrischen

Strom wird dabei mit dem Vierfachen des Energiegehalts auf das Ziel nach § 7 angerechnet.

12. (10)Werden die Voraussetzungen für die Anrechenbarkeit von elektrischem Strom nach Prüfung durch die

Umweltbundesamt GmbH nicht erfüllt, so übermittelt die Umweltbundesamt GmbH einen begründeten Bericht

an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, die über den

Antrag per Bescheid binnen 6 Monaten ab Antragsstellung entscheidet.
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